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§ 22 00. LRGV

006. LRGV - 06. Landes-Reisegebuhrenvorschrift

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 15.02.2025

§22

Interne Dienstausbildung; besondere Zuteilungsgebihr

(1) Bei der internen Dienstausbildung im Fall einer Neuaufnahme bzw. Neueinstellung oder Uberstellung bzw.
Einreihung in eine andere Funktionslaufbahn gilt als Dienstort jener Ort, an dem sich die Dienststelle befindet, der der
Bedienstete zuerst zugewiesen wird. Wird der Bedienstete wahrend der Zeit dieser Ausbildung in einer anderen
Ortsgemeinde verwendet als in jener, in der sich die Dienststelle befindet, der er zuerst zugewiesen wurde, so gebuhrt
ihm anstelle der Zuteilungsgebuhr nach § 19 eine besondere Zuteilungsgebihr. (Anm: LGBI. Nr. 81/2002)

(2) Auf die besondere Zuteilungsgebihr nach Abs. 1 sind die§§ 19und 20 mit der Mal3gabe sinngemald anzuwenden,
daR sie sich bereits ab dem ersten Tag nach 8 19 Abs. 2 Z. 2 bemif3t.

In Kraft seit 01.09.2002 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_lrgv/paragraf/22
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_lrgv/paragraf/19
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=81/2002&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_lrgv/paragraf/19
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_lrgv/paragraf/19
file:///

	§ 22 Oö. LRGV
	Oö. LRGV - Oö. Landes-Reisegebührenvorschrift


